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Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. 2 – MSW 17 „Hofbleiche“ 
(Offenlegungsbeschluss) 

 
 
Begründung der Vorlage 

 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 17.11.2014 den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan Nr. 2 - MSW 17 „Hofbleiche“ gefasst.  
Die Fläche gilt als Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Es existiert kein Bebauungsplan, 
sodass die vorhandenen Anlagen als illegal gelten. Bereits im Jahre 1983 wurden 32 weitere 
Dauerkleingartenanlagen durch einfache Bebauungspläne gesichert.  
 
Im Sinne der Gleichbehandlung orientieren sich die bauleitplanerischen Festsetzungen im 
Wesentlichen an denen, die in den Bebauungsplänen für die Kasseler Dauerkleingartenanla-
gen 1983 getroffen worden sind. Die besonderen Merkmale des Dauerkleingartengebietes 
Hofbleiche werden entsprechend in den Festsetzungen berücksichtigt. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für die Dauerkleingartenanlage „Hofbleiche“ wurde zurückgestellt, da der 
Bau eines Regenrückhaltebeckens im Rahmen des Hochwasserschutzes in den 90er Jahren 
betrieben wurde.  
 
Die Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange sowie der Ämter, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, ist im Zeitraum vom 17.12.2015 bis zum 
22.01.2016 durchgeführt worden.  
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